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Unentgeltlich für Mitglieder des
Schweiz. Geometervereins

Die Schätzung des Bodens bei Güterzusammenlegungen.
(Bonitierung.)

Von O. Hess, Münsingen.
Vortrag gehalten amVortragszyklus d. Bern. Geometervereins, Febr. 1936.

(Schluß.)

Der Entfernungsabzug.
Für entfernt gelegene Grundstücke ergeben sich in der Bewirtschaftung

große Nachteile. Einem viel größeren Aufwand an Zeit, Arbeit und
Kapital steht ein kleinerer Beinertrag gegenüber. Es würde zu weit
führen, dies alles zu begründen.

Ein Abzug im "Wert nach der Distanz ist daher angezeigt. Wie hoch
dieser Abzug sein soll, ist von Fall zu Fall zu beurteilen und läßt sich
nicht durch eine allgemein gültige Formel bestimmen. Ob der Abzug
direkt bei der Bonitierung gemacht wird, oder nachher im sogenannten
Trennverfahren, kommt auf das gleiche heraus. Jedoch ist es nicht angezeigt,

die Entfernung erst bei der Kostenverteilung zu berücksichtigen,
da sie hiebei viel zu wenig erfaßt werden könnte. In letzterem Falle
würde die Neuzuteilung bedeutend erschwert, oder sogar verunmöglicht.

Für Bargen-Kallnach ist z. B. ein Abzug von 24 Bappen pro m2
festgesetzt worden. Das nahe gelegene Land wurde dann noch in 3 Zonen
eingeteilt mit Zuschlägen von 6, 4 und 2 Bappen pro m2. Daraus ergibt
sich ein Gesamtentfernungsabzug bei einer Distanz von ca. 2,5 km vom
nächsten bis zum weitest abgelegenen Land von 30 Bappen pro m2, d. h.
von 1080 Franken pro Jucharte. In diesem Betrag sind die Abzüge für
geringere Qualität nicht inbegriffen. Im Amt Fraubrunnen betrug der
Entfernungsabzug bei den letzten Zusammenlegungen für 80-150 m
je 2 Bappen.


	...

